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1. Ratssitzung am Mittwoch, 8. März 2017 um 18.30 Uhr 
 hier: Tagesordnungspunkte  
 

 

 

Am 8. März 2017 findet um 18.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses eine Sitzung des Rates 

statt. 

 

T a g e s o r d n u n g 

 

 

I. Nichtöffentlich 

 

1  Personalangelegenheit  

 

2       Mitteilungen und Anfragen  

   
 
46446 Emmerich am Rhein, den 1. März 2017  

 

 

Peter Hinze 

Bürgermeister 

 

 

  

 



Emmericher Amtsblatt – Ausgabe 6 – Jahrgang 2017 – vom 3. März 2017 

 
 

 
 

- 2 - 

 

2. Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) an Herrn 
Piet Viergever       

            

 

 
Das Schreiben des Landes Nordrhein-Westfalen, örtlich vertreten durch den Bürgermeister 
der Stadt Emmerich am Rhein, Fachbereich 7 – Arbeit und Soziales/ Unterhaltsvorschuss-
kasse, vom 21.02.2017,  Az. 7-Schi./UH UVG Viergever, Ki., an 

 
Herrn  
Piet Viergever 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
Speelberger Str. 102 
46446 Emmerich am Rhein 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung des 
Schreibens durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß § 10 LZG NRW durchzuführen. 

Das Schreiben des Landes Nordrhein-Westfalen, örtlich vertreten durch den Bürgermeister 
der Stadt Emmerich am Rhein, Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales / Unterhaltsvorschuss-
kasse, vom 21.02.2017  gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag 
der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Termin-
versäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

Das o. g. Schreiben vom 21.02.2017, Az. 7-Schi./UH UVG Viergever, Ki., kann während der 
Sprechzeiten im Rathaus, Dienstgebäude Fährstraße 4, Zimmer 78, 46446 Emmerich am 
Rhein, vom Betroffenen unter Vorlage des Personalausweises (Reisepasses) in Empfang 
genommen werden. 

Auskunft zur Sache erteilt Frau Schiffmann. 

Emmerich am Rhein, 28.02.2017 
Im Auftrag 
 
 
Sterbenk 
Leiter Fachbereich 7  

 

 

 


